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Regelung zur Teilnahme 
an dem Studienprogramm „European Studies in Global Perspectives“  

an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
 
 

vom 09.03.2017 
 

 
Das Präsidium der Carl von Ossietzky Universität hat am 14.02.2017 gem. § 37 Abs. 1 S. 3 NHG die 
nachfolgende Regelung zur Teilnahme an dem Studienprogramm „European Studies in Global Per-
spectives“ an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg beschlossen. 
 
 
1. Ziele und AdressatInnen des Programms 
 
Das von den Fakultäten I, II, III und IV der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg getragene eng-
lischsprachige Studienprogramm „European Studies in Global Perspectives“ bietet internationalen 
Austauschstudierenden die Möglichkeit, ihr wissenschaftliches Profil im Rahmen der thematischen 
Ausrichtung des Studienprogramms insbesondere durch die Beschäftigung mit Wechselwirkungen 
und Verflechtungen europäischer und globaler Prozesse weiterzuentwickeln und auf diese Weise 
sowohl ihre interdisziplinären als auch ihre interkulturellen Kompetenzen auf- bzw. auszubauen. 
 
 
2. Dauer und Umfang des Programms 
 
Das Programm hat wahlweise einen Umfang von 24 Kreditpunkten (KP) bei einer Dauer von einem 
Semester bzw. einen Umfang von 48 KP bei einer Dauer von zwei Semestern. 
 
 
3. Beginn und Bewerbung 
 
(1) Das Studienprogramm beginnt jeweils zum Sommersemester und Wintersemester. Die Bewer-
bung für das Studienprogramm muss bis zum 15. Januar für das Sommersemester bzw. 15. Juli für 
das Wintersemester des jeweiligen Jahres bei der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg einge-
gangen sein. Auf Antrag kann in begründeten Ausnahmefällen eine Nachfrist für die Nachreichung von 
Bewerbungsunterlagen von bis zu drei Wochen eingeräumt werden. Der Antrag gilt nur für das Se-
mester zu dem er eingereicht worden ist. 
 
(2)  Der Bewerbung sind folgende Unterlagen beizufügen: 
 

- Antrag auf Teilnahme am Studienprogramm „European Studies in Global Perspectives“ 
 

- Antrag auf befristete Einschreibung für Austauschstudierende, unterschrieben von der jeweili-
gen Partneruniversität. 

 
- Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache nicht Englisch ist bzw. die weder eine 

englische Hochschulzugangsberechtigung aufweisen noch einen ersten Hochschulabschluss 
in einem englischsprachigen Studiengang erworben haben, müssen darüber hinaus für das 
Studium ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache auf dem Niveau B2 gemäß des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR) nachweisen. Der Nach-
weis kann erbracht werden durch erfolgreich absolvierte Tests für die Niveaustufe B2, z.B. 
TOEFL, IELTS, Cambridge Advanced Exam. 

 
 
4. Einschreibung 
 
Die Einschreibung erfolgt durch das International Student Office. 
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5. Curriculum 
 
(1) Im ersten Semester ist das Pflichtmodul „lan510 Language 1 and Culture“ zu belegen. Dieses 
Modul umfasst ein für alle Studierenden obligatorisches Seminar zu Deutschland als Migrationsgesell-
schaft und einen Sprachkurs. Im zweiten Semester ist das Modul „lan520 Language 2“ zur Vertiefung 
der im ersten Semester erworbenen Sprachkompetenzen zu belegen. Die Sprachkurse werden in der 
Regel in der deutschen Sprache absolviert; Ausnahmeregelungen sind möglich. 
 
(2) Das Programm kann wahlweise mit einem wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen oder einem 
geistes- und kulturwissenschaftlichen Schwerpunkt studiert werden. Neben den in Abs. 1 genannten 
Pflichtmodulen sind pro Semester mindestens zwei Module in einem der folgenden Schwerpunkte zu 
belegen: 
 

- Society, Economy, and Politics: Kernanliegen dieses Schwerpunkts ist die Auseinanderset-
zung mit Prozessen der Globalisierung und der europäischen Integration, die die Gesellschaft 
und Wirtschaft Deutschlands und anderer Teile Europas nachhaltig prägen und auch das poli-
tisch-rechtliche System beeinflussen. Studierende können in diesem Bereich aus einem brei-
ten Modulangebot auswählen, z.B. aus der Soziologie, aus den Politikwissenschaften sowie 
aus den Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. 

 
- Languages, Cultures, and Education: Dieser Schwerpunkt nimmt die Multilingualität und kultu-

relle Diversität Europas bzw. einzelner Teile Europas in den Blick. Studierende untersuchen 
hier die Geschichte von Sprache und Kultur verschiedener europäischer Staaten und nehmen 
dabei zugleich die transnationale Dimension sprachlicher und kultureller Entwicklungen inner-
halb Europas aber auch globale Verflechtungsprozesse in den Blick. Darüber hinaus bietet 
sich Studierenden die Möglichkeit die Rolle von Bildungsprozessen und die Herausforderun-
gen an Bildungsprozesse im Kontext kultureller Diversität zu analysieren. 

 
(3) Eine detaillierte Auflistung der Pflicht- und Wahlpflichtmodule ist dem Modulkatalog in der Anlage 
2 zu entnehmen. 
 
 
6. Prüfungen 
 
(1) Die Regelungen zu Prüfungen richten sich nach Anlage 2 in Verbindung mit der Prüfungsordnung 
für die Fach-Bachelor- und Zwei- Fächer-Bachelorstudiengänge sowie den Prüfungsordnungen für die 
entsprechenden Master of Education-Studiengänge in der jeweils geltenden Fassung geregelt, die 
insoweit entsprechende Anwendung finden. 
 
(2) Die Anmeldung zu den Modulprüfungen erfolgt i.d.R. online über die Lehr-Lernplattform Stud.IP. 
 
 
7. Abschluss des Programms und Bescheinigung 
 
Der erfolgreiche Abschluss des Programms im Umfang von mindestens 24 KP bei einem Semester 
oder mindestens 48 KP bei zwei Semestern wird von den zuständigen Fakultäten der Carl von Os-
sietzky Universität Oldenburg bescheinigt. 
 
 
8. Inkrafttreten 
 
Diese Regelung tritt am Tag nach der Bekanntgabe in den Amtlichen Mitteilungen der Universität 
Oldenburg in Kraft. 
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Anlage 1:  
Bescheinigung (Muster dt./engl.) 
 
 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Fakultät I – IV1 
 

Bescheinigung 
 
über die erfolgreiche Teilnahme an dem Programm „European Studies in Global Perspectives“ mit 
dem Schwerpunkt: ……. 
 
Frau / Herr .................................................................................................. 
 
geboren am ................................. in ……................................................... 
 
 
hat die folgenden Leistungen im Umfang von …….. KP abgelegt: [Liste der Module] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oldenburg, …..................... …….……….…………… …………………………. 
 (Dekan* in der (Dekan* in der  
 ausstellenden Fakultät) ausstellenden Fakultät) 

                                                            
1 Die ausstellenden Fakultäten ergeben sich über den von den Studierenden gewählten Schwerpunkt. 
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Carl von Ossietzky University Oldenburg School I – IV 
 

Certificate 
 
of the successful participation in the study program „European Studies in Global Perspectives“ with 
focus on ……. 
 
Mrs. / Mr. .......................................................................................... 
 
born on ................................. in ....................................................... 
 
 
has completed the following courses and acquired …. CP: 
 
• 
 
• 
 
• 
 
 
 
 
 
 
Oldenburg, ……………................ ……………………… ……………………. 

 (Dean FK …) (Dean FK …) 
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Anlage 2:  
Modulkatalog Studienprogramm „European Studies in Global Perspectives“ 
 
 
Bereich: „Immersion“ 
Folgende Pflichtmodule werden im Bereich „Immersion“ angeboten: 
 

Modulbezeichnung Art und Anzahl der 
Lehrveranstaltungen 

Angebot des 
Moduls im 

KP Prüfungsleistungen 

lan510 
Language 1 and Culture 

SE, 2 UE WiSe  
SoSe 

12 1 Portfolio 

lan520 
Language 2 

2 ÜE WiSe  
SoSe 

9 1 Portfolio 

 
Regelungen zu den Prüfungsleistungen im Bereich „Immersion“: Ein Portfolio umfasst 2 bis 6 Leistun-
gen (z. B. Protokoll, Thesenpapier, Rezension, Lerntagebuch, Kurzreferat, Übungs- aufgaben, schrift-
licher Kurztest). Prüfungsleistungen gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 der Prüfungsordnung für die Fach-
Bachelor- und Zwei-Fächer-Bachelorstudiengänge der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg sind 
innerhalb eines Portfolios nicht zulässig. Das Portfolio wird in seiner Gesamtheit bewertet. 
 
 
Bereich: „Society, Economy, and Politics“ 
Folgende Wahlpflichtmodule2 werden im Bereich “Society, Economy and Politics“ angeboten: 
 

Modulbezeichnung Angebot des 
Moduls im 

KP Prüfungsleistungen 

sow214  
Politik im Mehrebenensystem 

WiSe 6 Gem. BPO3, Fachspezifische Anlage 
23 b für das Fach Sozialwissenschaf-
ten, Zwei- Fächer Bachelor Sozial-
wissenschaften 

sow252  
Vertiefungsfach 

WiSe 6 Gem. BPO, Fachspezifische Anlage 
23 b für das Fach Sozialwissenschaf-
ten, Zwei- Fächer Bachelor Sozial-
wissenschaften 

wir520 
International and EU Economic Law 

WiSe 6 Gem. MPO WiRe4, Anlage 3. Module 
im Masterstudiengang Wirtschafts- 
und Rechtswissenschaften 

wir823 
International Finance and Exchange 
Rate Economics 

WiSe 6 Gem. MPO WiRe, Anlage 3. Module 
im Masterstudiengang Wirtschafts- 
und Rechtswissenschaften 

wir824  
Regulatory and Competition Policy 

WiSe 6 Gem. MPO WiRe, Anlage 3. Module 
im Masterstudiengang Wirtschafts- 
und Rechtswissenschaften 

wir902  
International Sustainability Management 

WiSe 6 Gem. MPO SEM5, Anlage 1: Module 

                                                            
2 Ggf. werden nicht alle Veranstaltungen der im Bereich „Society, Economy, and Politics“ genannten Module in englischer 

Sprache angeboten. 
3 Prüfungsordnung für die Fach- und Zwei-Fächer-Bachelorstudiengänge der Carl von Ossietzky Universität in der jeweils 

aktuellen Fassung 
4 Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Wirtschafts- und Rechtswissenschaften“ an der Carl von Ossietzky Universität 

Oldenburg in der jeweils aktuellen Fassung 
5 Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Sustainability Economics and Management“ an der Carl von Ossietzky Universi-

tät Oldenburg in der jeweils aktuellen Fassung. 
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Modulbezeichnung Angebot des 
Moduls im

KP Prüfungsleistungen 

wir911 
Advanced Topics in Sustainability Eco-
nomics 

WiSe 6 Gem. MPO SEM, Anlage 1: Module 

sow261  
Internationale Beziehungen 

SoSe 6 Gem. BPO, Fachspezifische Anlage 
23 b für das Fach Sozialwissenschaf-
ten, Zwei- Fächer Bachelor Sozial-
wissenschaften 

sow927  
Arbeitsmarkt und Ungleichheit 

SoSe 6 Gem. MPO FK I6, Fachspezifische 
Anlage für das Fach Sozialwissen-
schaften Master Sozialwissenschaf-
ten 

wir820 
Transnational Relations and Law 

SoSe 6 Gem. MPO WiRe, Anlage 3. Module 
im Masterstudiengang Wirtschafts- 
und Rechtswissenschaften 

wir821  
International Trade, 
Production and Change 

SoSe 6 Gem. MPO WiRe, Anlage 3. Module 
im Masterstudiengang Wirtschafts- 
und Rechtswissenschaften 

wir822 
EU Law (Labour, Commerce, Competi-
tion) 

SoSe 6 Gem. MPO WiRe, Anlage 3. Module 
im Masterstudiengang Wirtschafts- 
und Rechtswissenschaften 

 
 
Bereich: „Languages, Cultures, and Education“ 
Folgende Wahlpflichtmodule werden im Bereich “Languages, Cultures and Education” angeboten: 
 

Modulbezeichnung Angebot des 
Moduls im 

KP Prüfungsleistungen 

ang931 
Language and Society 

WiSe  
SoSe 

6 Gem. MPO (WiPäd)7, Anlage 4, Fachspezifische 
Anlage für das Fach Anglistik/Unterrichtsfach Eng-
lisch 

ang932 
Language and Society 

WiSe  
SoSe 

9 Gem. MPO (Gym)8, Anlage 4, Fachspezifische Anla-
ge für das Fach Anglistik/Unterrichtsfach Englisch 

ang933 
Language and Society 

WiSe  
SoSe 

12 Gem. MPO FK III9, Anlage 6, Fachspezifische Anlage 
für das Fach English Studies 

ang951 
Linguistics and Cognition 

WiSe  
SoSe 

6 Gem. MPO (WiPäd), Anlage 4, Fachspezifische An-
lage für das Fach Anglistik/Unterrichtsfach Englisch 

ang952 
Linguistics and Cognition 

WiSe  
SoSe 

9 Gem. MPO (Gym), Anlage 4, Fachspezifische Anlage 
für das Fach Anglistik/Unterrichtsfach Englisch 

ang953 
Linguistics and Cognition 

WiSe  
SoSe 

12 Gem. MPO FK III , Anlage 6, Fachspezifische Anlage 
für das Fach English Studies 

                                                            
6 Prüfungsordnung für die Fachmasterstudiengänge der Fakultät für Bildungs- und Sozialwissenschaften an der Carl von Os-

sietzky Universität Oldenburg in der jeweils aktuellen Fassung 
7 Prüfungsordnung für den Master of Education-Studiengang (Wirtschaftspädagogik) an der Carl von Ossietzky Universität 

Oldenburg in der jeweils aktuellen Fassung 
8 Prüfungsordnung für den Master of Education-Studiengang (Gymnasium) an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg in 

der jeweils aktuellen Fassung 
9 Prüfungsordnung für die Fachmasterstudiengänge der Fakultät für Sprach- und Kulturwissenschaften an der Carl von Os-

sietzky Universität Oldenburg in der jeweils aktuellen Fassung 
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Modulbezeichnung Angebot des 
Moduls im

KP Prüfungsleistungen 

ang991 
Media and Markets 

SoSe 6 Gem. MPO (WiPäd), Anlage 4, Fachspezifische An-
lage für das Fach Anglistik/Unterrichtsfach Englisch 

ang992 
Media and Markets 

SoSe 9 Gem. MPO (Gym), Anlage 4, Fachspezifische Anlage 
für das Fach Anglistik/Unterrichtsfach Englisch 

ang993 
Media and Markets 

SoSe 12 Gem. MPO FK III, Anlage 6, Fachspezifische Anlage 
für das Fach English Studies 

ang971 
Culture and Difference 

WiSe  
SoSe 

6 Gem. MPO (WiPäd), Anlage 4, Fachspezifische An-
lage für das Fach Anglistik/Unterrichtsfach Englisch 

ang972 
Culture and Difference 

WiSe  
SoSe 

9 Gem. MPO (Gym), Anlage 4, Fachspezifische Anlage 
für das Fach Anglistik/Unterrichtsfach Englisch 

ang973 
Culture and Difference 

WiSe  
SoSe 

12 Gem. MPO FK III, Anlage 6, Fachspezifische Anlage 
für das Fach English Studies 

ges970 
Entangled Histories 

WiSe  
SoSe 

6 Hausarbeit (max. 15 Seiten) oder  
Referat (Präsentation von max. 30 Min. und  
schriftliche Ausarbeitung von max. 10 Seiten) oder 
mündliche Prüfung (max. 20 Min.) oder Portfolio 
(max. 4 Bestandteile) 
* Vorgaben zu den Prüfungsformen gem. MPO FK IV § 11 

ges974 
Theories and Ideas 

WiSe  
SoSe 

6 Hausarbeit (max. 15 Seiten) oder  
Referat (Präsentation von max. 30 Min. und  
schriftliche Ausarbeitung von max. 10 Seiten) oder 
mündliche Prüfung (max. 20 Min.) oder  
Portfolio (max. 4 Bestandteile) 
* Vorgaben zu den Prüfungsformen gem. MPO FK IV § 11

 
 


